
Information Sonderzähler Freimenge
Was ist ein „Sonderzähler Freimenge“?
Er wird zusätzlich zum regulären Wasserzähler eines Haushalts montiert und rechnet nur 
die Wassermenge einer gesonderten Entnahmestelle ab. Das über einen Sonderzähler 
bezogene Frischwasser darf nicht in den Kanal abfl ießen, sondern muss ausschließlich 
verbraucht werden, zum Beispiel für die Gartenbewässerung. Dafür entfällt im Gegenzug 
die Abwassergebühr, die vom Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main erhoben und 
nach dem Verbrauch des Wassers berechnet wird.

Lohnt sich ein Extrazähler für Frischwasser?
Ja, wenn Sie zum Beispiel ein großes Gartengrundstück bewässern oder Tiere tränken..

Was muss ich tun, um einen Sonderwasserzähler zu bekommen?
Drei Schritte sind zu erledigen:

1. Sie benötigen von der Stadt eine Genehmigung für den Einbau eines Sonderwasserzählers. 

2.  Sie lassen von einem Installateur Ihrer Wahl die Entnahmestelle und Zuleitung und                 
den Einbau des Freimengenzählers vorbereiten.

3.  Nun kommen die Stadtwerke Rüsselsheim als Ableseunternehmen ins Spiel. Sie legen                
uns die Genehmigung für den Einbau des Sonderwasserzählers vor und schließen 
einen Vertrag: Dabei können Sie zwischen dem Basis- und dem Leistungspaket wählen.   

Schritt 1: Wer genehmigt den gesonderten Wasserzähler?
 Zunächst beantragen Sie im Rathaus der Stadt Rüsselsheim am Main im Fachbereich 
Finanzen, Bereich Steuerangelegenheiten, den Einbau eines Sonderwasserzählers. 
Die Stadt erhebt dafür eine einmalige Gebühr von zwölf Euro (Stand April 2022).
Das Antragsformular gibt es im Bereich Steuerangelegenheiten.  

Schritt 2: Was ist nach der Genehmigung zu tun?
Wenn die Genehmigung vorliegt, muss ein zugelassener Installateurbetrieb die 
Entnahmestelle und deren Zuleitung montieren. Der Fachbetrieb bereitet auch den Einbau 
des Freimengenzählers vor, der möglichst nah beim Hauptwasserzähler befestigt sein soll. 
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Schritt 3: Welchen Service bieten die Stadtwerke Rüsselsheim?
Die Stadtwerke Rüsselsheim sind in ihrer Eigenschaft als Netzbetreiber für das Ablesen 
der Sonderwasserzähler zuständig. Dabei können Sie zwischen dem Komplettservice 
und der Basisleistung wählen.  

■ Komplettservice:
– Wir stellen den Freimengenzähler, montieren und plombieren ihn
– lesen mindestens einmal im Jahr ab
– melden die Zählerstände an die Stadtverwaltung 
– tauschen den Zähler bei Defekten oder zum Ablauf der Eichfrist aus.

Der Komplettservice für einen Zähler Q3 4 DN 20, der in den meisten Fällen ausreicht, 
kostet netto 2,80 Euro pro Monat (brutto 3,34 Euro). Für einen Zähler Q3 10 DN 25, 
der von größeren Anwesen benötigt wird, sind monatlich netto 4,40 Euro (brutto 5,24 Euro) 
zu zahlen. Die Brutto-Preise verstehen sich inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer.   

■ Basisleistung:
Voraussetzung ist, dass der von Ihnen beauftragte Installateurbetrieb einen 
Sonderwasserzähler ordnungsgemäß montiert. 

Die Stadtwerke übernehmen 
– die Verplombung
– die jährliche Ablesung 
– die Meldung der Zählerstände an die Stadtverwaltung

Die Kosten betragen netto 9,00 Euro pro Jahr und Zähler (brutto 10,71 Euro). 
Die Brutto-Preise verstehen sich inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer. 

Wichtig: Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist der Kunde verantwortlich. 
Sie müssen dafür sorgen, dass der Zähler montiert wird, dass ein defekter Zähler 
ausgetauscht und die Eichfrist beachtet wird. 

Was ist für einen problemlosen Ablauf wichtig?
Wir benötigen die genauen Angaben für den Standort des Sonderwasserzählers 
und auch einen Ansprechpartner mit Kontaktdaten.
Der Zählerplatz sollte einfach zugänglich sein, damit eine Ablesung problemlos 
möglich ist – das spart etwaige Zusatzkosten für Sonderablesungen.

Wir helfen Ihnen gerne:

Ihre Fragen beantwortet unsere Mitarbeiter vom Mess- und Zählermanagement: 
Telefon 06142.500-170 

E-Mail zaehlermanagementnetz@stadtwerke-ruesselsheim.de


